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AMT DER KARNTNER LANDESREGIERUNG

Abteilung 1 — Landesamtsdirektion LA N D : KA R N T E N

Verfassungsdienst

Datum | 4. April 2019
Zahl | 01-VD-BG-10280/4-2019

Bei Eingaben Geschaftszahl anfiihren!

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Auskiinfte | Mag. Burgstaller
Schulzeitgesetz 1985 geéandert wird; Begutach- Telefon | 050 536 10809
tungs- und Konsultationsverfahren; Stellung- Fax | 050 536 10800
nahme E-Mail | Abt1.Verfassung@ktn.gv.at
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An das

Bundesministerium fiir Bildung, Wissenschaft und Forschung

Per E-Mail: bequtachtung@bmbwf.gv.at

Zu dem mit do. Note vom 25. Februar 2019, ZI. BMBWF-12.663/0001-11/3/2019, Ubermittelten Entwurf
eines Bundesgesetzes, mit dem das Schulzeitgesetz 1985 geandert wird, wird binnen offener Frist unter
Zugrundelegung der Anmerkungen der Vollzugspraxis wie folgt Stellung genommen:

I. Allgemeines

Eingangs wird festgehalten, dass die Intention des Bundesgesetzgebers, einheitliche Herbstferien zu
schaffen, ausdriicklich begrift wird.

Das Thema Herbstferien wurde bereits in den letzten Jahren immer wieder intensiv diskutiert. Nicht
zuletzt auf Grund dieser standig aufflammenden Diskussion hat der Landesschulrat fir Karnten im De-
zember 2014 eine Online-Befragung durchgefiihrt, an der insgesamt 13.000 Personen teilgenommen
haben.

Damals haben sich lediglich 42 % der Befragten fir Herbstferien ausgesprochen, wobei die Befragung
bei der Gruppe der Eltern eine knappe Zustimmung, bei der Gruppe der Lehrerinnen und Schilerinnen
jedoch eine deutliche Ablehnung ergab.

Weitere wesentliche Erkenntnis dieser Umfrage war ferner, dass sich alle befragten Gruppen am ehes-
ten fur eine Verklrzung der Sommerferien um eine Woche ausgesprochen haben, sollten Herbstferien
eingefuhrt werden. Die schulautonomen Tage fur Herbstferien zu verwenden, wurde nur von
11 % der Teilnehmerlnnen beflrwortet. Eine Zusammenlegung anderer schulfreier Tage — wie Oster-
dienstag, Pfingstdienstag, Josefitag und Landesfeiertag — wurde iberhaupt nur von 7 % der Befragten
begrift.

Im Falle der Einfihrung von Herbstferien ware folglich fir die Erreichung dieses Vorhabens — aus ho.
Sicht und vor dem Hintergrund der genannten Umfrageergebnisse — eine Verkiirzung der Sommerferien
anzustreben. Dabei wiirden sich nachstehende Vorteile ergeben:

» die insbesondere von Lehrerinnen immer wieder ins Treffen geflihrte wichtige Lernzeit zwischen
Beginn des Schuljahres und Weihnachten wirde nicht verkirzt werden;

» die bestehenden Regelungen hinsichtlich der schulautonomen Tage kdnnten aufrecht bleiben und
es mussten keine weiteren, die Schulautonomie einschrankenden Regelungen erlassen werden;
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» es wirde sich keine Notwendigkeit ergeben, jahrlich das Hochstmal der fiir schulfrei zu erklarenden
Tage durch Verordnung des zustandigen Bundesministers/der zustandigen Bundesministerin fest-
zulegen;

= es ware die Moglichkeit gegeben, einheitliche Regelungen hinsichtlich der schulautonomen Tage
far alle Schularten festzulegen.

Il. Zu den einzelnen Bestimmungen

ZuZ4(§2Abs. 5):

Nach der geltenden Fassung kann die zustandige Schulbehérde einerseits in besonderen Fallen des
schulischen oder sonstigen 6ffentlichen Lebens einen weiteren Tag durch Verordnung schulfrei erklaren
und andererseits fur bestimmte Schulen (Gymnasien und Praxisschulen) zwei zwischen unterrichtsfreie
Tage fallende Schultage durch Verordnung schulfrei erklaren. Diese zwei Tage vermindern die durch
Schulgemeinschaftsausschuss oder Schulforum fur die Schulfreierklarung vorgesehenen Tage. Es wird
daher zwischen ,Anldssen des schulischen oder sonstigen offentlichen Lebens®, ,besonderen Faéllen
des schulischen oder sonstigen 6ffentlichen Lebens” und sogenannten ,Zwickeltagen® unterschieden.

In der vorgeschlagenen Neuformulierung des § 2 Abs. 5 féllt die Moglichkeit, zwei ,Zwickeltage® fur
schulfrei zu erklaren, weg. Es besteht daher nur mehr die Mdglichkeit, einen weiteren Tag aus beson-
deren Fallen fir schulfrei zu erklaren. Trotzdem ist im letzten Satz des § 2 Abs. 5 immer noch festge-
halten, dass ,diese schulfrei erklarten Tage“ (Mehrzahl) das Ausmalf’ der vom zustandigen Bundesmi-
nister fir die Schulfreierklarung vorgesehenen Tage vermindern.

Es ware daher eine entsprechende grammatikalische Anpassung sowie eine Klarstellung hinsichtlich
der Begrifflichkeiten ,,Anlasse” und ,besondere Anlasse” erforderlich.

ZuZ7(§8Abs.4):

Gemal den Beilagen zum gegenstandlichen Gesetzesentwurf ist die Intention des Gesetzgebers die
Schaffung 6ésterreichweit einheitlicher Herbstferien. Diesem Bestreben werden die vorgeschlagenen ge-
setzlichen Bestimmungen aus ho. Sicht jedoch nur bedingt gerecht.

Einerseits wird in Z 6 des Entwurfes (§ 2 Abs. 5a) die Mdglichkeit erdffnet, flr einzelne Schulen oder
Schularten den Entfall der Herbstferien aus zwingenden schulorganisatorischen oder im 6ffentlichen
Interesse gelegenen Griinden per Verordnung der zustandigen Schulbehdrde festzulegen, andererseits
wird fur Volksschulen, Mittelschulen, Sonderschulen und Polytechnische Schulen in Z 7 des Entwurfes
(§ 8 Abs. 4; Grundsatzbestimmung) die Mdglichkeit eréffnet, die Tage zwischen 27. Oktober bis ein-
schliellich 31. Oktober fiir Herbstferien schulfrei zu erklaren. Damit wird der Eindruck erweckt, es ob-
liege dem Ausfihrungsgesetzgeber, Herbstferien einzufiihren oder nicht.

Es wird daher eine Klarstellung dahingehend angeregt, dass Herbstferien auch fir den Bereich der APS
zwingend vorgesehen werden.

Zu Z 8 (§ 8 Abs. 5):

1. Im Gegensatz zur Z 4 des Entwurfes (§ 2 Abs. 5) soll § 8 Abs. 5 hinsichtlich der Zahl der durch das
Schulforum oder den Schulgemeinschaftsausschuss fur schulfrei zu erklarenden Tage nicht gean-
dert werden und weiterhin mit vier festgelegt sein. Im Pflichtschulbereich erfolgt somit keine indivi-
duelle Festlegung durch den Bundesminister.

Es wird daher eine einheitliche Festlegung der Anzahl der Tage, die durch das Schulforum bzw.
den Schulgemeinschaftsausschuss fiir schulfrei erklart werden kénnen, und damit eine Angleichung
an die vorgeschlagene Neufassung des § 2 Abs. 5 angeregt.

2. Gemal Z 8 des Entwurfes (§ 8 Abs. 5) kann die Landesausfiihrungsgesetzgebung die Mdglichkeit
vorsehen, in ,besonderen” Fallen bis zu zwei weitere Tage fur schulfrei zu erklaren, ,insbesondere
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zwei zwischen unterrichtsfreie Tage fallende Schultage®. Abgesehen davon, dass im Gegensatz
dazu die Ermachtigung fir die zustéandige Schulbehoérde, zwei ,Zwickeltage” schulfrei zu erklaren,
in § 2 Abs. 5 entfallen soll, scheint der Gesetzgeber durch die Formulierung in Z 8 des Entwurfes
davon auszugehen, dass es sich bei ,Zwickeltagen um ,besondere“ Falle handelt.

Sonstige Anregung (Zitatanpassung in § 8 Abs. 7 Z 1):

Als Konsequenz der Einflgung des vorgeschlagenen zweiten Satzes in § 2 Abs. 5 misste auch § 8
Abs. 7 Z 1 entsprechend angepasst werden. So musste in letztgenannter Bestimmung das Zitat ,geman
§ 2 Abs. 5 dritter Satz* durch ,gemal § 2 Abs. 5 vierter Satz“ ersetzt werden.

Ill. Zusammenfassend lasst sich daher festhalten:

1. Die Intention, einheitliche Herbstferien schaffen zu wollen, wird ausdrticklich begrift.

2. Die angedachten Herbstferien mdgen durch eine Verkirzung der Sommerferien erreicht werden.

3. Im Zuge der Einfihrung von Herbstferien moégen auch vereinfachte einheitliche Regelungen hin-
sichtlich der schulautonomen Tage fur alle Schularten geschaffen werden.

Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird unter einem dem Prasidium des Nationalrates elektro-
nisch Ubermittelt.

Fir die Karntner Landesregierung:
Dr. Primosch

Nachrichtlich an:

1. das Bundesministerium fir Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz
— Verfassungsdienst
2. das Prasidium des Nationalrates
3. alle Amter der Landesregierungen
4. die Verbindungsstelle der Bundeslander beim Amt der NO Landesregierung
5. den Parlamentsklub der Osterreichischen Volkspartei
6. die Sozialdemokratische Parlamentsfraktion - Klub der sozialdemokratischen Abgeordneten zum

Nationalrat, Bundesrat und Europaischen Parlament
7. den Freiheitlicher Parlamentsklub
8. den NEOS Parlamentsklub
9. den Parlamentsklub JETZT
10. alle Mitglieder der Karntner Landesregierung
11. die Abteilungen 2 und 6
12. die Bildungsdirektion fur Karnten

3von3

I_AN D : KAR NTE N https://www.ktn.gv.at/amtssignatur. Die Echtheit des Ausdrucks dieses Dokuments kann durch schriftliche,

Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Priifung der elektronischen Signatur finden Sie unter:

personliche oder telefonische Riickfrage bei der erledigenden Stelle wahrend ihrer Amtsstunden geprift werden.

www.parlament.gv.at



		2019-04-08T08:31:53+0200
	Land Kärnten




